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Inhalt des Sanierungsplans

� Die Zahlungsfrist darf auch für den 
die Mindestquote übersteigenden Teil 
der Forderung nicht 2 Jahre 
übersteigen
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übersteigen
� Superquote
� Besserungsklauseln (Rz 38)

� Für Nichtunternehmer beträgt die 
Zahlungsfrist 5 Jahre; auch in diesem 
Fall beträgt die Mindestquote 20%



Absonderungsgläubiger

� Bei Bestätigung des Sanierungsplans sind 
die gesicherten Forderungen mit dem Wert 
der Sache begrenzt, an der das 
Absonderungsrecht besteht (Rz 55f und 
240)
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240)
� Zeitpunkt der Bestätigung (Rz 231)

� Neuerliches Ansteigen der Forderung (Rz 235)

� Geltendmachen im Zivilprozess (Rz 234)
� Oppositionsprozess bei Zwangsversteigerung



Abstimmung

� Insolvenzgläubiger, der zugleich 
Absonderungsgläubiger ist, hat bekannt zu 
geben, für welchen Betrag er das Stimmrecht 
begehrt (Rz 113)

� Stimmrechtsentscheidung ist auch E über 
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� Stimmrechtsentscheidung ist auch E über 
vorläufige Feststellung des Ausfalls (Rz 
246)
� Keine Stimmrechtsentscheidung, aber Begehren 

des Stimmrechts
� E über vorläufige Feststellung des Ausfalls (Rz 

246)



Absolutes Wiederaufleben

� Regelung über den Verzug nach        
§ 156a IO ist zwingend
� Das sogenannte absolute Wiederaufleben 

kann nur dann vereinbart werden, wenn 

Mohr  19. 1. 2011

kann nur dann vereinbart werden, wenn 
in den letzten fünf Jahren vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens ein 
Sanierungsplan abgeschlossen worden 
ist



Sanierungsverfahren
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Varianten

� Geschlossenes Unternehmen
� Zahlungs- statt Sanierungsplan (Rz 

433)
� Verwertung des Unternehmens
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� Verwertung des Unternehmens
� Umfang der Verwertungssperre (Rz 

681ff)

� Liquidationssanierungsplan
� Anfechtungsansprüche im 

Treuhändersanierungsplan (Rz 375, 383)



Bezeichnungsänderung

� Kein Fall für Änderung der 
Bezeichnung
� Schließung des Unternehmens (Rz 898)

� Keine Rückänderung auf 
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� Keine Rückänderung auf 
Sanierungsverfahren möglich (Rz 
424, 612)



Sanierungsverfahren

� Ohne 
Eigenverwaltung

� Mit 
Eigenverwaltung
� Auflösung der 

Arbeitsverhältnisse 
nach § 25 Abs 1c 
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nach § 25 Abs 1c 
IO

� Keine Ausnahme 
vom 
Betriebsübergang 
nach § 3 Abs 2 
AVRAG (Rz 695)



Sanierungs-/Konkursverfahren

� Sanierungsverfah-
ren

� Konkursverfahren
� HVertrG

� GesbR

� AG, GmbH, OG, 
Stille Ges
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Stille Ges

� Auflösung der 
Gütergemeinschaft
� (Rz 905)


